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Art. 20 B-VG
 B-VG - Bundes-Verfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.07.2024

1. (1)Unter der Leitung der obersten Organe des Bundes und der Länder führen nach den Bestimmungen der

Gesetze auf Zeit gewählte Organe, ernannte berufsmäßige Organe oder vertraglich bestellte Organe die

Verwaltung. Sie sind den ihnen vorgesetzten Organen für ihre amtliche Tätigkeit verantwortlich und, soweit in

Gesetzen gemäß Abs. 2 nicht anderes bestimmt ist, an deren Weisungen gebunden. Das nachgeordnete Organ

kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die Weisung entweder von einem unzuständigen Organ erteilt

wurde oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde.

2. (2)Durch Gesetz können Organe

1. 1.zur sachverständigen Prüfung,

2. 2.zur Kontrolle der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung,

3. 3.mit Schieds-, Vermittlungs- und Interessenvertretungsaufgaben,

4. 4.zur Sicherung des Wettbewerbs und zur Durchführung der Wirtschaftsaufsicht,

5. 5.zur Aufsicht und Regulierung elektronischer Medien und zur Förderung der Medien,

6. 6.zur Durchführung einzelner Angelegenheiten des Dienst- und Disziplinarrechts,

7. 7.zur Durchführung und Leitung von Wahlen, oder,

8. 8.soweit dies nach Maßgabe des Rechts der Europäischen Union geboten ist,

von der Bindung an Weisungen der ihnen vorgesetzten Organe freigestellt werden. Durch

Landesverfassungsgesetz können weitere Kategorien weisungsfreier Organe geschaffen werden. Durch Gesetz ist

ein der Aufgabe des weisungsfreien Organs angemessenes Aufsichtsrecht der obersten Organe vorzusehen,

zumindest das Recht, sich über alle Gegenstände der Geschäftsführung der weisungsfreien Organe zu

unterrichten, und – soweit es sich nicht um Organe gemäß den Z 2, 5 und 8 handelt – das Recht, weisungsfreie

Organe aus wichtigem Grund abzuberufen.

(Anm. Abs. 3 bis 5 aufgehoben durch Art. 1 Z 2, BGBl. I Nr. 5/2024)
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